
 
 

 
 

 

Aufnahmekonditionen 

Golfclub Straubing Stadt und Land e.V. 

Mitgliedsarten und 
sonstige Leistungen 

Bearbeitungs-
gebühr 

Platzbau-
zuschuss 

Jahres- 
beitrag 

 

Schnuppermitgliedschaft (12 Monate) entfällt entfällt 799,- xxx 

Ordentliche Mitgliedschaft  
(Monatliche Zahlung) 

200,- Siehe unten* 1.476,- 123,-/Monat 

Ordentliche Mitgliedschaft 
(Jährliche Zahlung) 

200,- 2300,- 1265,- xxx 

Entfernungsmitgliedschaft 
(Voraussetzung: Distanz zwischen  
Golfclub und Wohnsitz > 75 km) 

200,- entfällt 595,- xxx 

Entfernungsmitgliedschaft 
(Voraussetzung: Distanz zwischen  
Golfclub und Wohnsitz > 300 km) 

200,- entfällt 475,- xxx 

Zweitmitgliedschaft 
(Voraussetzung: Vollmitgliedschaft in einem vom 
Dt. Golfverband anerkanntem Golfclub)  

entfällt entfällt auf Anfrage xxx 

Passive/fördernde Mitgliedschaft 
(gültig auch für einen Ehepartner) 

200,- entfällt 275,- 
kein DGV-Ausweis, 
nur Drivingrange  
u. Übungsplatz 

Jugendmitgliedschaft U 13 
bis Jahrgang 2013 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
120,- xxx 

Jugendmitgliedschaft U 17 
Jahrgänge 2009 bis 2012 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
175,- xxx 

Jugendmitgliedschaft U 21 
Jahrgänge 2005 bis 2008 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
385,- xxx 

Studentenmitgliedschaft 
bis maximal zum 27. Lebensjahr  

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
385,- xxx 

Jugendmitgliedschaft U 25 ** 
Jahrgänge 2001 bis 2004 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
42,-/Monat 

jährl. Steigerung 
10,-€/Monat 

Jugendmitgliedschaft U 30 ** 
Jahrgänge 1996 bis 2000 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
59,-/Monat 

jährl. Steigerung 
10,-€/Monat 

Jugendmitgliedschaft U 35 ** 
Jahrgänge 1990 bis 1994 

entfällt 
fällig bei 

Umwandlung 
71,-/Monat 

jährl. Steigerung 
10,-€/Monat 

Caddyboxen im Golfclub xxx xxx 60,- bis 120,- 
jederzeit zum 

Jahresende 
widerrufbar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 01.01.2026 
alle Beträge in Euro 

ergänzender 
Vermerk 



 
 

 
 
 
 

 
 
Beitragszahlungen 
 
Bearbeitungsgebühren und Platzbauzuschuss sind Einmalzahlungen. 
 
* nach 12 Jahren ist eine Umwandlung der ordentlichen Mitgliedschaft bei monatlicher Bezahlung in eine jährliche Zahlung möglich. 
. 
** Es gilt eine maximale Verweildauer von 5 Jahren bzw. endet die Zugehörigkeit mit dem 40. Lebensjahr. Eine Kündigung kann 
frühestens zum 31.12.2027 erfolgen. 

Zahlungshinweise 
 
Bei einer Übernahme oder Umwandlung aus einer Mitgliedschaft im Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. wird die bereits bezahlte 
Bearbeitungsgebühr angerechnet. 
 
Bei der Entfernungsmitgliedschaft wird bei einer späteren Wohnsitzverlagerung unter 75 km bzw. 300 km Distanz der Platzbauzuschuss 
nachträglich fällig. 
 
 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Der Austritt kann nur drei Monate zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Aufgabe des Schreibens bei der Post oder per E-Mail, spätestens zum 30.09. 


